Gutachterausschuss bei der Gemeinde Karlsbad
Öffentliche Bekanntmachung der Bodenrichtwerte der Gemeinde Karlsbad
-Stichtag 31.12.2008-

Bodenrichtwerttabelle der Gemeinde Karlsbad
Der Gutachterausschuss bei der Gemeinde Karlsbad hat am 21.04.2009 die Bodenrichtwerte gemäß § 12 Abs. 3 der Gutachterausschussverordnung gemäß der Kaufpreissammlung zum 31.12.2008 ermittelt.

Sie wurden aus den Kaufpreisen unbebauter Grundstücke abgeleitet und beziehen sich auf unbebaute Grundstücke mit gebietstypischen Eigenschaften. Die Erschließungskosten sind in den Richtwerten für Baugrundstücke enthalten. In bebauten Gebieten wurde unterstellt, dass das einzelne Grundstück unbebaut wäre. Abweichungen des einzelnen Grundstücks in den wertbestimmenden Eigenschaften wie Lage und Entwicklungszustand, Immissionsbelastungen, Geländeneigung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgröße und Grundstücks-zuschnitt bewirken Abweichungen des Verkehrswertes vom Richtwert. Die Richtwerttabelle gilt ab 01.01.2009 für die Dauer von zwei Jahren. 

Bodenrichtwerte von Karlsbad zum 31.12.2008 gemäß § 12 Abs. 3 der Gutachter-ausschussverordnung:

	Lage
	Ortsteil Auerbach
	Ortsteil Ittersbach
	Ortsteil Langensteinbach
	Ortsteil Mutschelbach
	Ortsteil Spielberg

	 Neubaugebiete

(Bebauungsplan-gebiete)
	----------------------------
	------------------ Siehe
	Richtwertkarten --------------
	--------------------------------
	--------------------------

	Dorfgebiete (ohne Bebauungsplan)
	----------------------------
	------------------- Siehe 
	Richtwertkarten --------------
	--------------------------------
	--------------------------

	Gewerbegebiete
	----------------------------
	-------------------.Siehe
	Richtwertkarten --------------
	--------------------------------
	--------------------------

	Eigentumswohnungen


	1100  bis 1300 €/m²
	1000  bis 1700 €/m²
	1600  bis 2000 €/m²
	1000  bis 1700 €/m²
	1000  bis  2000 €/m²

	Wohnstift
	---------------------------
	----------------------------
	-------------------------------------
	--------------------------------
	2400  bis 2600 €/m²


Für die Landwirtschaftsflächen wurde ein allgemeiner Richtwert von € 2,50/qm festgelegt. 

Die Richtwerte für Eigentumswohnungen sind auf die Wohnfläche nach DIN 283 bezogen und enthalten Boden- und Bauwertanteile sowie Zuschläge (Bauträger-

Bruttogewinn) Unterschiedliche Lage- und Ausstattungsmerkmale sind durch entsprechende Zu- und Abschläge zu berücksichtigen. Kosten für Garagen, Tiefgaragenstellplätze oder Stellplätze sind in den Richtwerten nicht enthalten.
Maßgebend ist die Bodenrichtwertkarte mit Beschreibung der Wertzonen, die im Rathaus in Kalsbad-Ittersbach bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses eingesehen werden kann. 

Karlsbad, den 21.04.2009
Geschäftsstelle Gutachterausschuss

